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Bonus: Gratifikation 
oder Lohnbestand-
teil?  
 
Der Begriff des Bonus ist 
im OR nicht definiert. Ent-
sprechend ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob ein verein-
barter Bonus als Gratifika-
tion (Sondervergütung) im 
Sinne von OR 322d oder 
als Lohnbestandteil zu 
qualifizieren ist. 

Die Gratifikation zeichnet 
sich gegenüber dem Lohn 
u.a. dadurch aus, dass sie 
zum Lohn hinzutritt und 
immer in einem gewissen 
Mass vom Willen des Ar-
beitgebers abhängt. Die 
Gratifikation wird damit 
ganz oder zumindest teil-
weise freiwillig ausge-
richtet. Dies ist anzuneh-
men, wenn dem Arbeitge-
ber zumindest bei der 
Festsetzung der Höhe ein 
Ermessen zusteht. Ein sol-
ches Ermessen ist zu be-
jahen, wenn die Höhe des 
Bonus nicht nur vom Er-
reichen eines bestimmten 
Geschäftsergebnisses, 
sondern zudem auch von 
der subjektiven Einschät-
zung der persönlichen Ar-
beitsleistung durch den 
Arbeitgeber abhängig ge-
macht wird. 

Das Bundesgericht hat in 
seiner bisherigen Recht-
sprechung vertreten, dass 
ein Bonus dann als frei-
willige Gratifikation und 
nicht als Lohnbestandteil 
zu qualifizieren ist, wenn 
neben dem Ermessen des 

Arbeitgebers der Bonus 
im Verhältnis zum Lohn 
akzessorisch ist. Das be-
deutet, dass der Bonus 
neben den Lohn tritt bzw. 
in einem Verhältnis zum 
Lohn stehen muss.  

Mit dem Erfordernis der 
Akzessorietät sollte ver-
hindert werden, dass ein 
Arbeitgeber die eigentliche 
Vergütung (Entgelt / Lohn) 
des Arbeitnehmers nur 
noch als freiwillige und 
von seinen Wohlwollen 
und Ermessen abhängige 
Gratifikation ausrichtet. 
Der Lohn stellt nämlich ei-
nen notwendigen und we-
sentlichen Vertragsbe-
standteil eines Arbeitsver-
trages dar, womit der Ar-
beitgeber zur Zahlung des 
Lohnes verpflichtet ist. 
Das Kriterium der Akzes-
sorietät wirkt damit zum 
Schutz des Arbeitnehmers.  

In seinem Entscheid vom 
26.02.2013 hat das Bun-
desgericht diese Praxis 
präzisiert:  

Sobald der eigentliche 
Lohn ein Mass erreicht, 
das die wirtschaftliche 
Existenz des Arbeitneh-
mers bei Weitem gewähr-
leistet bzw. seine Lebens-
haltungskosten erheblich 
übersteigt, kann die Höhe 
der Gratifikation im Ver-
hältnis zum Lohn kein 
tragbares Kriterium mehr 
sein, um über den Lohn-
charakter der Sonderver-
gütung zu entscheiden. 
Dies bedeutet, dass es 
nicht erforderlich ist, mit 

Mitteln des Arbeitsrechts 
korrigierend zu Gunsten 
des Arbeitnehmers in das 
Verhältnis zwischen ge-
schuldetem Lohn und der 
im Ermessen des Arbeit-
gebers stehenden zusätzli-
chen (freiwilligen) Ent-
schädigung einzugreifen. 
Der Arbeitnehmer ist dann 
nicht mehr schutzwürdig. 

Beispiel: bei einem Jahres-
lohn von 2 Mio. CHF kön-
nen Bonuszahlungen von 
1.29 Mio CHF zu Recht 
nicht als Lohnbestandteile, 
sondern als (freiwillige) 
Gratifikation qualifiziert 
werden. 
(BGE 4A_520/2012 vom 

26.02.2013; CP Arbeits-

recht, 04/2013) 
 
 

 
 
 
Freiwilligkeitsvor-
behalt bei Bonus-
zahlungen nicht 
verbindlich 
 
Bonuszahlungen führen 
immer wieder zu Diskussi-
onen, ob und ab wann 
dem Mitarbeitenden das 
Recht auf einen Bonus zu-
steht. Deshalb formulieren 
viele Arbeitgeber einen 
schriftlichen Freiwillig-
keitsvorbehalt.  
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Sie halten im Einzelar-
beitsvertrag fest, dass 
kein Rechtsanspruch auf 
einen Bonus besteht; auch 
dann nicht, wenn er über 
mehrere Jahre und unun-
terbrochen ausbezahlt 
wird und die Zahlungen 
freiwillig erfolgen. 

Für den Arbeitgeber emp-
fiehlt es sich, den Freiwil-
ligkeitsvorbehalt bei einer 
Bonuszahlung auf der ent-
sprechenden Lohnabrech-
nung zu wiederholen oder 
die Arbeitnehmer mittels 
einer separaten Mitteilung 
darauf aufmerksam zu 
machen. 

Trotzdem gilt gemäss eini-
gen Bundesgerichtsent-
scheiden eine Gratifikation 
- trotz Vermerk der Frei-
willigkeit - als vereinbart, 
wenn die Bonuszahlungen 
jahrzehntelang erfolgten. 
Dabei ist massgebend, 
dass der Vorbehalt seitens 
des Arbeitgebers nie in 
Anspruch genommen wur-
de. Den Vorbehalt in An-
spruch nehmen bedeutet 
für den Arbeitgeber, dass 
er in einem oder mehreren 
Jahren keine Boni aus-
zahlt. Das Gericht geht 
davon aus, dass der Ar-
beitgeber auf den Freiwill-
ligkeitsvorbehalt verzich-
tet, wenn er trotz schlech-
tem Geschäftsgang oder 
sinkender Gewinne einen 
Bonus zahlt. 

Fazit: Je höher der Bonus 
ist und je länger er ausbe-
zahlt wurde, desto eher 
wird er in einem Rechts-
streit als fester Lohnbe-
standteil beurteilt. ���� 
 

 
 
 
Einsatz von Spywa-
re am 
Arbeitsplatz 
unzulässig 
 
In einem vor kurzem er-
gangenen Urteil hat das 
Schweizerische Bundesge-
richt festgestellt, dass es 
unzulässig ist, wenn ein 
Arbeitgeber Spyware ein-
setzt, um das Verhalten 
von Mitarbeitenden zu 
überwachen. Beweismittel, 
die auf diese Art ge-
wonnen werden, dürfen 
nicht verwendet werden. 

Gegen einen Mitarbeiten-
den bestand der Verdacht, 
dass er das Internet wäh-
rend der Arbeitszeit in er-
heblichem Umfang zu pri-
vaten Zwecken nutzte. In 
der Folge liess der Arbeit-
geber während drei Mona-
ten die Nutzung des Ar-
beitsplatzcomputers des 
Mannes mittels Spyware 
heimlich überwachen. Auf-
grund der dabei erfassten 
Nutzungsdaten liess sich 
feststellen, dass der Mitar-
beiter einen grossen Teil 
seiner Arbeitszeit für Pri-
vates nutzte. Dies führte 
zu einer fristlosen Kündi-
gung. 

Dieses Vorgehen des Ar-
beitgebers erachtete das 
Bundesgericht als unzuläs-
sig und deshalb die fristlo-
se Kündigung als nicht ge-
rechtfertigt. Nach Auffas-
sung des Gerichts ver-
stiess der Arbeitgeber mit 

dem Einsatz von Spyware 
gegen das Arbeitnehmer-
schutzrecht. Dieses unter-
sagt Überwachungs- und 
Kontrollsysteme, deren 
Zweck darin besteht, das 
Verhalten von Mitarbeiten-
den am Arbeitsplatz zu 
überwachen. 

Gemäss Gericht hätte der 
Arbeitgeber bei Verdacht 
die Sperrung des Zugangs 
zu bestimmten Webseiten 
vornehmen können. Auch 
erlaubt ist die Protokollie-
rung der Internetnutzung 
und die personenbezogene 
Auswertung dieser Proto-
kolle bei Vorliegen konkre-
ter Verdachtsmomente auf 
missbräuchliche Nutzung. 
Dazu hat der Eidgenössi-
sche Datenschutz- und Öf-
fentlichkeitsbeauftragte 
Richtlinien erlassen, auf 
welche vom Gericht ver-
wiesen wurde. 

Zu anderen Zwecken dür-
fen Überwachungssysteme 
aber verwendet werden. 
Sie müssen aber so konfi-
guriert sein, dass die Mit-
arbeitenden möglichst we-
nig beeinträchtigt werden.  
(Quelle: 8C_448/2012 

vom 17.1.2013) ���� 

 

 

Mehrwertsteuer-
Anmeldung neu 
online möglich 
 
Die Steuerverwaltung hat 
informiert, dass neu der 
Fragebogen für die Mehr-
wertsteueranmeldung 
nicht mehr per Post, son-
dern direkt online übermit-
telt werden kann. 
Auch die Anmeldung mit 
Saldosteuersatz oder die 
Anmeldung zur Abrech-
nung nach vereinnahmten 
Entgelten können elektro-
nisch erledigt werden. � 
 



Unterschied zwi-
schen Wohnrecht 
und Nutzniessung 
beim Einfamilien-
haus 
 
Eltern verschenken oft ihr 
Eigenheim an ihre Kinder 
und lassen sich entweder 
ein Wohnrecht oder die 
Nutzniessung sichern. Was 
sind die Unterschiede? 
 
Das Wohnrecht 

Die Eltern wohnen weiter-
hin in der Liegenschaft 
und übernehmen, wie ein 
Mieter, die Rechnungen 
des gewöhnlichen Unter-
halts. Für die Begleichung 
der Neben- und 
Verbrauchskosten sind sie 
auch verantwortlich. Im 
Falle eines unentgeltlichen 
Wohnrechts zahlen die 
Kinder als neue Eigentü-
mer die Vermögenssteuer 
für das Grundeigentum. 
Die Eltern versteuern hin-
gegen weiterhin den Ei-
genmietwert des Hauses 
als Einkommen. Für die 
Hypothekarzinsen kom-
men die neuen Eigentümer 
auf. 

Diese Variante empfiehlt 
sich für Familien, bei de-
nen die Kinder die Eltern 
finanziell entlasten wollen. 
 
Die Nutzniessung 

Im Fall einer Nutzniessung 
haben die Eltern mehr 
Freiheiten. Sie können sel-
ber im Haus wohnen blei-
ben oder dieses vermie-
ten. Der Mietzins fliesst 
komplett auf ihr Konto, 
d.h., der Ertrag wird ih-
nen, als unmittelbare 
Nutzniesser, angerechnet. 
Allerdings haben sie mit 
einer Nutzniessung auch 
selber für die Hypothekar-
zinsen aufzukommen. Fer-

ner sind sie nach wie vor 
für alle Steuern verant-
wortlich, also auch für die 
Vermögenssteuer der Lie-
genschaft. Abgaben und 
Versicherungsprämien ha-
ben sie ebenfalls selbst zu 
begleichen. Als neue Ei-
gentümer müssen die Kin-
der einzig für grössere Re-
paraturen aufkommen. Die 
Nutzniessung ist Eltern zu 
empfehlen, die die finan-
zielle Belastung ihrer 
Nachkommen möglichst 
gering halten möchten.  
 
Bei einer Schenkung ist 
die Frage der Übernahme 
der Hypothek frühzeitig 
zu klären. Unabhängig von 
Wohnrecht oder Nutznies-
sung kann diese bei den 
Eltern verbleiben. Dann 
müssen die neuen Eigen-
tümer zur Absicherung bei 
der Bank ein Pfandrecht 
an der Liegenschaft ein-
räumen. Alternativ dazu 
bietet sich die Möglichkeit, 
dass die Grundstücksbe-
lastung an die neuen Ei-
gentümer übergeht. Die 
Bank ist übrigens nicht 
verpflichtet, die Hypothek 
auf die Nachkommen zu 
übertragen oder zu den-
selben Konditionen weiter-
zuführen. 

Bei Unklarheiten oder Fra-
gen lohnt es sich, rechtzei-
tig mit dem Treuhänder 
Kontakt aufzunehmen und 
sich beraten zu lassen. ���� 
 

 

 
 
 
 

Kündigung per Mail 
oder SMS ist gültig 
 
Wird im Arbeitsvertrag 
nicht ausdrücklich er-
wähnt, dass die Kündigung 
schriftlich erfolgen muss, 
so gilt die Formfreiheit, 
das heisst, die Kündigung 
kann auf verschiedene Ar-
ten ausgesprochen wer-
den. 

Die Kündigung wird erst 
mit dem Empfang durch 
den Adressaten gültig. Es 
kommt bei einer Kündi-
gung also zum Beispiel 
nicht auf das Datum des 
Poststempels sondern auf 
den Zeitpunkt des Emp-
fangs an. Eine Kündigung 
gilt dann als zugegangen, 
wenn sie sich tatsächlich 
im Machtbereich des Ad-
ressaten befindet und 
wenn mit ihrer Kenntnis-
nahme gerechnet werden 
darf. 

Eine Kündigung per E-Mail, 
Fax, SMS oder mündlich 
auf die Handy-Combox gilt 
als zugestellt, sobald sie 
vom Gekündigten zur 
Kenntnis genommen wur-
de oder in seinen Zugriffs-
bereich gelangt ist und 
von ihm erwartet werden 
darf, dass er auch auf das 
entsprechende Kommuni-
kationsmedium zugreift. 

Während der Ferien kann 
nicht erwartet werden, 
dass ein Mitarbeitender 
auf seine E-Mail oder seine 
Geschäfts-Combox zu-
greift. Auch kann der Ar-
beitgeber nicht damit 
rechnen, dass sich der Ar-
beitnehmer während den 
Ferien, dem Militärdienst 
und den Spitalaufenthalt 
die Post nachsenden lässt. 

Das Bundesgericht ist 
deshalb der Auffassung, 
eine Kündigung während 
der Ferien sei erst in dem 



Moment zugestellt, in dem 
vom Empfänger nach sei-
ner Rückkehr die Kennt-
nisnahme erwartet werden 
kann, ausser er sei zu 
Hause geblieben, habe 
sich die Post effektiv nach-
senden lassen oder sei 
ohne Wissen des Arbeitge-
bers in die Ferien verreist.  
 
 

AHV-freie Auszah-
lungsmöglichkeiten 
an Mitarbeitende 
 
Jeder Betrag, der als Lohn 
ausbezahlt wird, ist steu-
erpflichtig. Doch nicht je-
der Betrag muss bei der 
AHV abgerechnet werden. 
So können Arbeitgebende 
ihren Mitarbeitenden bei-
spielsweise Umzugsent-
schädigungen, Verlo-
bungs- und Hochzeits-
geschenke oder Anerken-
nungsprämien bis zu 500 
Franken für das Bestehen 
von beruflichen Prüfungen 
zukommen lassen und 
zwar AHV-frei. Das ent-
sprechende Merkblatt der 
SVA gibt detailliert Aus-
kunft: www.svazurich.ch/ 
pdf/2.01d.pdf ���� 
 
 

 
 
 

AHV-Splitting bei 
Geschiedenen 
sofort verlangen 
 
Bei geschiedenen Perso-
nen werden die individuel-
len AHV-Konti erst bei Er-
reichen des ordentlichen 

AHV-Alters automatisch 
aufgeteilt. Es ist deshalb 
für alle Geschiedenen von 
Vorteil, mit einem Gesuch 
das Splitting sofort zu ver-
anlassen, damit Klarheit 
besteht, welche Beträge 
schlussendlich auf dem ei-
genen AHV-Konto verblei-
ben. Zudem ist es für alle 
Personen empfehlenswert, 
regelmässig einen Konto-
auszug vom eigenen AHV-
Konto zu verlangen, um 
allenfalls Fehl- oder Nicht-
eintragungen schnell fest-
stellen und reagieren zu 
können.  
 
Tipp: Falls Sie geschieden 
sind, so verlangen Sie eine 
Einkommensteilung:   
www.svazurich.ch/internet
/de/home/produkte/ahv/ei
nkommensteilung.html ���� 
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